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Entwaffnung, Demobilisierung, Repatriierung, Neuansiedlung oder gegebenenfalls Wie-
dereingliederung der kongolesischen und ausländischen bewaffneten Gruppen; 

 22. beschließt außerdem, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 6225. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

 Auf seiner 6244. Sitzung am 16. Dezember 2009 behandelte der Sicherheitsrat den 
Punkt 

„Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo 

Dreißigster Bericht des Generalsekretärs über die Mission der Organisation der 
Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (S/2009/623)“. 
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mentärer Weise sowohl zum Ziel der Verbesserung der humanitären Lage als auch zu dem 
strategischen Ziel des Friedens und der Stabilität in der Demokratischen Republik Kongo 
beitragen; 

 5. beschließt, dass die Mission ab der Verabschiedung dieser Resolution in enger 
Zusammenarbeit mit der Regierung der Demokratischen Republik Kongo das nachstehen-
de, nach Prioritäten geordnete Mandat haben wird: 

 a) den wirksamen Schutz der Zivilpersonen, des humanitären Personals und des 
Personals und der Einrichtungen der Vereinten Nationen im Einklang mit den Ziffern 3 a) 
bis e) und 4 c) der Resolution 1856 (2008) und den nachstehenden Ziffern 7 bis 18 zu ge-
währleisten; 

 b) verstärkte Maßnahmen zur Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereinglie-
derung kongolesischer bewaffneter Gruppen und zur Entwaffnung, Demobilisierung, Re-
patriierung, Neuansiedlung und Wiedereingliederung ausländischer bewaffneter Gruppen 
durchzuführen, wie unter anderem in den nachstehenden Ziffern 19 bis 28 und in Zif-
fer 3 n) bis p) der Resolution 1856 (2008) festgelegt; 

 c) die von der Regierung der Demokratischen Republik Kongo geleitete Reform 
des Sicherheitssektors zu unterstützen, wie unter anderem in den nachstehenden Ziffern 29 
bis 38 festgelegt; 

 6. ermächtigt die Mission, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und in den Gebieten, in 
denen ihre Einheiten disloziert sind, alle erforderlichen Mittel einzusetzen, um die in Ziffer 
3 a) bis e) der Resolution 1856 (2008) und in den nachstehenden Ziffern 9, 20, 21 und 24 
aufgeführten mandatsmäßigen Aufgaben durchzuführen; 

Schutz von Zivilpersonen, einschließlich humanitären Personals und Menschenrechts-
verteidigern, sowie des Personals und der Einrichtungen der Vereinten Nationen 

 7. betont, dass dem Schutz von Zivilpersonen, wie in Ziffer 5 a) beschrieben, bei 
Entscheidungen über den Einsatz der verfügbaren Kapazitäten und Ressourcen Vorrang vor 
allen anderen, in Ziffer 5 b) und c) beschriebenen Aufgaben eingeräumt werden muss; 

 8. erinnert daran, dass der Schutz von Zivilpersonen ein koordiniertes Vorgehen 
aller zuständigen Anteile der Mission erfordert, und ermutigt die Mission, unter der Auf-
sicht des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für die Demokratische Republik Kongo 
das Zusammenwirken zwischen ihren zivilen und militärischen Komponenten auf allen 
Ebenen und den humanitären Akteuren zu verbessern, um den Sachverstand auf dem Ge-
biet des Schutzes von Zivilpersonen zu konsolidieren; 

 9. ersucht die Mission, auf bewährten Verfahren aufzubauen und die in Nordkivu 
erfolgreich erprobten Schutzmaßnahmen, insbesondere die Schaffung von gemeinsamen 
Schutzteams, Frühwarnzentren, Kommunikationsverbindungen mit örtlichen Dörfern und 
andere Maßnahmen, auf andere Gebiete auszuweiten, insbesondere auf Südkivu; 

 10. verlangt, dass alle bewaffneten Gruppen, insbesondere die Demokratischen 
Kräfte zur Befreiung Ruandas und die Widerstandsarmee des Herrn, sofort alle gegen die 
Zivilbevölkerung in der Demokratischen Republik Kongo gerichteten Formen von Gewalt 
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sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, zu gewährleisten, und fordert ferner nach-
drücklich dazu auf, dass alle Berichte über solche Rechtsverletzungen mit Unterstützung 
der Mission gründlich untersucht und alle Verantwortlichen im Rahmen eines robusten und 
unabhängigen Verfahrens vor Gericht gestellt werden; 

 12. ersucht den Generalsekretär, die Vorwürfe sexueller Ausbeutung und sexuellen 
Missbrauchs durch Zivil- und Militärpersonal der Mission auch weiterhin umfassend zu 
untersuchen und die in dem Bulletin des Generalsekretärs über besondere Maßnahmen für 
den Schutz vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch192 genannten angemesse-
nen Maßnahmen zu ergreifen; 

 13. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustellen, dass den Ländern, die 
Truppen und Polizei für die Mission stellen, bei der Einsatzvorbereitung und am Einsatzort 





Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2009 bis 31. Juli 2010 

131
 

 23. nimmt in dieser Hinsicht davon Kenntnis, dass die Mission ein Grundsatzpapier 
ausgearbeitet hat, in dem die Bedingungen festgelegt sind, unter denen die Mission den 
Einheiten der Streitkräfte der Demokratischen Republik Kongo Unterstützung gewähren 
kann, und ersucht den Generalsekretär, einen geeigneten Mechanismus einzurichten, der 
die Anwendung dieses Grundsatzpapiers regelmäßig bewertet; 

 24. fordert die Mission nachdrücklich auf, in enger Zusammenarbeit mit anderen 
Partnern, namentlich der Weltbank und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen, weiter zur Durchführung der Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung 
kongolesischer Kombattanten und ihrer Angehörigen, mit besonderem Augenmerk auf 
Kindern, beizutragen, indem sie den Entwaffnungsprozess überwacht und gegebenenfalls 
an einigen sensiblen Orten die Sicherheit gewährleistet und die von den kongolesischen 
Behörden in Zusammenarbeit mit dem Landesteam der Vereinten Nationen und bilateralen 
und multilateralen Partnern unternommenen Wiedereingliederungsbemühungen unter-
stützt; 

 25. fordert die Mission außerdem nachdrücklich auf, die freiwillige Demobilisie-
rung und Repatriierung der entwaffneten ausländischen Kombattanten und ihrer Angehöri-
gen verstärkt zu unterstützen, und fordert die Regierungen der Demokratischen Republik 
Kongo und der Nachbarstaaten auf, sich weiterhin an diesem Prozess zu beteiligen; 

 26. fordert die Regierungen der Demokratischen Republik Kongo und Ruandas 
nachdrücklich auf, zusammenzuarbeiten und sich im Rahmen eines mehrdimensionalen 
Ansatzes auf einen klaren Katalog von Endzielen für die Demokratischen Kräfte zur Be-
freiung Ruandas zu verständigen; 

 27. fordert alle Staaten nachdrücklich auf
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 40. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat und die truppen- und polizeistel-
lenden Länder bis spätestens 16. Februar 2010 über die Umsetzung der systemweiten 
Schutzstrategie zu unterrichten und ihnen bis dahin einen Fortschrittsbericht über den In-
tegrierten strategischen Rahmen vorzulegen; 

 41. ersucht den Generalsekretär außerdem, zur Vorbereitung der in Ziffer 2 dieser 
Resolution genannten strategischen Überprüfung bis spätestens 1. April 2010 einen umfas-
senden Bericht über die Situation in der Demokratischen Republik Kongo und über die 
Tätigkeiten der Mission vorzulegen, der Folgendes enthält: 

 a) konkrete Informationen über die mit der Rolle der Mission zum Schutz von Zi-
vilpersonen verbundenen Herausforderungen, eine Bewertung der bestehenden Schutzme-
chanismen, insbesondere der in den Ziffern 8, 9, 11, 12 und 13 beschriebenen Maßnahmen, 
und eine Bewertung der besonderen Maßnahmen zum Schutz vor sexueller Gewalt; 

 b) eine Bewertung der Anwendung des Grundsatzpapiers, in dem die Bedingungen 
festgelegt sind, unter denen die Mission den Streitkräften der Demokratischen Republik 
Kongo Unterstützung gewährt, wie in den Ziffern 22 und 23 beschrieben; 

 c) Informationen über die weitere Entsendung und den weiteren Einsatz der mit 
Resolution 1843 (2008) genehmigten zusätzlichen Kapazitäten; 

 d) eine Bewertung der Fortschritte bei der Reform des Sicherheitssektors, ein-
schließlich der Wirksamkeit der in Ziffer 31 genannten Ausbildungsmaßnahmen; 

 42. würdigt 




